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(54) Sicherheitsverschluss für Fenster und Türen

(57) Es wird ein Schutzgitter für Fenster und Türen
mit einer Verriegelungsvorrichtung, aufweisend wenig-
stens einen an dem Schutzgitter angebrachten Riegel,
der in der Schließstellung des Schutzgitters am Mauer-
werk befestigt ist, beschrieben.

Erfindungsgemäß ist der Riegel (4) derart geformt,
dass er in der Schließstellung des Schutzgitters (1) in
eine entsprechende Öffnung (8) des Fensters oder der
Türe (2), das bzw. die sich in der Geschlossenstellung
oder der Kippstellung befinden, hineinragt.

Vorzugsweise ragt der Riegel (4) in der Schließstel-
lung des Schutzgitters (1) durch die entsprechende Öff-
nung (8) des Fensters oder der Türe (2), das bzw. die
sich in der Geschlossenstellung oder der Kippstellung
befinden, in den Bereich hinter dem Fenster oder der
Türe (2) hinein.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Schutzgitter für
Fenster und Türen mit einer Verriegelungsvorrichtung,
aufweisend wenigstens einen an dem Schutzgitter
angebrachten Riegel, der in der Schließstellung des
Schutzgitters am Mauerwerk befestigt ist.
[0002] Nachfolgend werden die Begriffe "Geschlos-
senstellung", "Offenstellung" sowie "Kippstellung" des
Fensters bzw. der Türe verwendet. Unter dem Begriff
"Geschlossenstellung" sei hierbei ein geschlossenes
Fenster bzw. eine geschlossene Türe zu verstehen,
unabhängig davon, ob das Fenster oder die Türe mittels
einer Verriegelungsvorrichtung versperrt sind. Der
Begriff "Offenstellung" bezeichne ein geöffnetes, jedoch
nicht gekipptes Fenster bzw. eine geöffnete, jedoch
nicht gekippte Türe. Unter dem Begriff "Kippstellung"
sei demzufolge ein gekipptes Fenster bzw. eine
gekippte Türe zu verstehen.
[0003] Es sind eine Vielzahl von unterschiedlich-
sten Schutzgitterkonstruktionen für Fenster und Türen
mit einer Verriegelungsvorrichtung bekannt. Derartige
Schutzgitterkonstruktionen sollen nicht nur gewährlei-
sten, dass ein unbefugtes Eindringen von außen in das
zu schützende Gebäude bzw. den zu schützenden
Raum wirkungsvoll verhindert wird; sie haben darüber
hinaus die Aufgabe ç beispielsweise im Falle eines
Brandes ç das Verlassen des Gebäudes bzw. des
Raumes zu ermöglichen. Oftmals sind diese Schutzgit-
terkonstruktionen für Fenster und Türen jedoch ver-
gleichsweise kompliziert aufgebaut, so dass das
Öffnen, insbesondere bei einer starken Rauchentwick-
lung, u. U. Probleme bereitet. Da die Schutzgitterkon-
struktionen im Regelfall zudem den äußeren
Einflüssen, wie Wind und Wetter, ausgesetzt sind,
beginnen sie vergleichsweise schnell zu verschleißen;
daher ist ein konstruktiv einfacher Aufbau gewünscht.
[0004] Ein weiteres Problem ist die Sicherung die-
ser Schutzgitter gegen ein unbefugtes Öffnen von
außen. Sicherungen mittels Schlösser haben wiederum
im Brandfalle erhebliche Nachteile, da der erforderliche
Schlüssel zum Aufsperren u. U. nicht oder nicht schnell
genug zur Hand ist.
[0005] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster G 89
09 135 ist eine Schutzgitterkonstruktion für Fenster und
Türen bekannt, bei der die Sicherung des Schutzgitters
gegen ein unbefugtes Öffnen mittels des geschlosse-
nen Fensters bzw. der geschlossenen Tür erfolgt. Dies
bedeutet, dass das Schutzgitter erst nach dem Öffnen
des Fensters bzw. der Türe geöffnet werden kann.
Zusätzliche Sicherungen, wie beispielsweise ein
Schloss, erübrigen sich bei diesem Schutzgitter. Nach-
teilig ist jedoch der konstruktiv aufwendige Aufbau die-
ser Schutzgitterkonstruktion.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Schutzgitter für Fenster und Türen mit einer Verrie-
gelungsvorrichtung anzugeben, das die genannten
Nachteile vermeidet, also konstruktiv einfach aufgebaut

und im Notfall einfach zu handhaben ist.

[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe wird ein Schutz-
gitter für Fenster und Türen mit einer Verriegelungsvor-
richtung vorgeschlagen, bei dem der Riegel derart
geformt ist, dass er in der Schließstellung des Schutz-
gitters in eine entsprechende Öffnung des Fensters
oder der Türe, das bzw. die sich in der Geschlossenstel-
lung oder der Kippstellung befinden, hineinragt.
[0008] Das erfindungsgemäße Schutzgitter für Fen-
ster und Türen ist verglichen mit der in dem obenge-
nannten deutschen Gebrauchsmuster beschriebenen
Schutzgitterkonstruktion einfach aufgebaut und damit
vergleichsweise wenig anfällig gegen Witterungsein-
flüsse. Des weiteren ist das erfindungsgemäße Schutz-
gitter sowohl bei der Kippstellung als auch bei der
Geschlossenstellung des Fensters bzw. der Türe wir-
kungsvoll gegen ein unbefugtes Öffnen von außen gesi-
chert. Erst nach dem Öffnen des Fensters bzw. der Türe
kann die Verriegelungsvorrichtung geöffnet und das
Schutzgitter entfernt bzw. weggeschwenkt werden.
[0009] Das erfindungsgemäße Schutzgitter kann
jedoch nur an Fenster oder Türen angeordnet werden,
die über eine entsprechende Öffnung für den Riegel
verfügen. Dazu bedarf es somit entsprechend modifi-
zierter Fenster und Türen; bereits eingebaute Fenster
und Türen sind im Falle einer Nachrüstung mit dem
erfindungsgemäßen Schutzgitter mit entsprechenden
Öffnungen zu versehen. Diese Nachteile werden jedoch
durch die mit dem erfindungsgemäßen Schutzgitter ver-
bundenen Vorteile kompensiert.
[0010] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltung
des erfindungsgemäßen Schutzgitters ragt der Riegel in
der Schließstellung des Schutzgitters durch die ent-
sprechende Öffnung des Fensters oder der Türe, das
bzw. die sich in der Geschlossenstellung oder der Kipp-
stellung befinden, in den Bereich hinter dem Fenster
oder der Türe hinein.
[0011] Im Prinzip ist es ausreichend, wenn der Rie-
gel in eine entsprechende Öffnung des Fensters oder
der Türe hineinragt. Sofern er jedoch in den Bereich
hinter dem Fenster oder der Türe hineinragt, sind wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen, die Gegenstände der
Unteransprüche darstellen, realisierbar.
[0012] So kann der Riegel in dem Abschnitt, der in
den Bereich hinter dem Fenster oder der Türe hinein-
ragt, beispielsweise Mittel zum Anbringen einer Siche-
rung aufweisen.
[0013] Diese Mittel zum Anbringen einer Sicherung
können gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung des
erfindungsgemäßen Schutzgitters als wenigstens eine
Bohrung, die der Aufnahme eines Splintes und/oder
Sicherungsstiftes dient, ausgebildet sein.
[0014] Mittels dieser vorteilhaften Weiterbildung
des erfindungsgemäßen Schutzgitters kann beispiels-
weise einem ungewollten Öffnen des durch das Schutz-
gitter zu schützenden Fensters bzw. der zu
schützenden Türe vorgebeugt werden.
[0015] Alternativ und/oder ergänzend dazu können
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gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Schutzgitters die Mittel zum
Anbringen einer Sicherung auch als ein Gewinde aus-
gebildet sein.

[0016] Auf dieses kann dann zum Zwecke einer
zusätzlichen Sicherung eine Sicherungsschraube auf-
gedreht werden.
[0017] Das erfindungsgemäße Schutzgitter sowie
weitere Ausgestaltungen desselben seinen anhand der
in den Figuren dargestellten Ausführungsbeispiele
näher erläutert.
[0018] Die Figur 1 zeigt in einer Draufsicht ein in
einer entsprechenden Vertiefung des Mauerwerkes 3
und 3' angeordnetes Fenster 2, das von einer entspre-
chenden Rahmenkonstruktion 2' umgeben ist. Das Fen-
ster 2 ist um eine Drehachse 6' nach innen ç in
Richtung des Pfeiles 11 ç schwenkbar ausgebildet. Es
wird durch ein außen angebrachtes Schutzgitter 1
gegen ein unbefugtes Eindringen gesichert.
[0019] Das Schutzgitter 1 ist um eine Drehachse 6
nach außen schwenkbar ausgebildet. An der der Dreh-
achse 6 gegenüberliegenden Seite weist das Schutzgit-
ter 1 einen Anschlag mit einer Stange 7 auf, an der der
Riegel 4 drehbar gelagert ist.
[0020] In seiner Schließstellung greift der Riegel 4
in eine hakenartige Vorrichtung 5, die am Mauerwerk 3
befestigt ist, ein. Wäre der Riegel 4 nun nicht ç wie im
folgenden beschrieben werden wird ç gesichert,
könnte er von außen durch eine durch das Schutzgitter
1 hindurchgreifende Person in Richtung des Pfeiles 12
verschwenkt und dadurch das Schutzgitter 1 geöffnet
werden.
[0021] Erfindungsgemäß ist der Riegel 4 nun derart
geformt, dass er in der Schließstellung des Schutzgit-
ters 1 in eine entsprechende Öffnung 8 des Fensters 2,
das sich ç wie in der Figur dargestellt ç in der
Geschlossenstellung (oder der Kippstellung) befindet,
hinein- bzw. hindurchragt.
[0022] An der Öffnung 8 des Fensters 2 sind vor-
zugsweise entsprechende Mittel, die ein Eindringen von
Feuchtigkeit und Schmutz in das Fenster 2 verhindern,
vorzusehen.
[0023] Auch bei einem Eingriff von außen durch das
Schutzgitter 1 ist nunmehr ein Verschwenken des Rie-
gels 4 in Richtung des Pfeiles 12 nicht möglich, da der
Riegel 4 durch das geschlossene oder gekippte Fenster
2 gesperrt ist. Das erfindungsgemäße Schutzgitter ist
somit wirkungsvoll gegen ein unbefugtes Öffnen von
außen geschützt.
[0024] Erst dann, wenn das Fenster 2 in Richtung
des Pfeiles 11 geöffnet wird ç ein Kippen alleine
genügt zumindest dann, wenn der Riegel 4 in den
Bereich hinter dem Fenster 2 hineinragt, nicht ç, wird
der Riegel 4 freigegeben und kann in Richtung des Pfei-
les 12 verschwenkt werden. Nunmehr kann das erfin-
dungsgemäße Schutzgitter 1 von innen sowie von
außen ç beispielsweise durch die Feuerwehr ç geöff-
net werden.

[0025] Der Abschnitt 9 des Riegels 4, der in den
Bereich hinter dem Fenster 2 hineinragt, weist ç ent-
sprechend einer vorteilhaften Weiterbildung der Erfin-
dung ç eine Öffnung 10, die der Aufnahme eines
Splintes und/oder Sicherungsstiftes dienen kann, auf.

[0026] Die Figur 2 zeigt in einem Ausschnitt den
Bereich des Schutzgitters 1, in dem der Riegel 4 mit
dem Schutzgitter 1 verbunden ist. Die Verbindung zwi-
schen Schutzgitter 1 und Riegel 4 wird hierbei dadurch
realisiert, dass der Riegel 4 mittels eines Gewindes 21
in eine Drehachse 22 eingedreht und so mit dieser ver-
bunden wird. Eine Sicherung des an der Drehachse 22
befestigten Riegels 4 kann beispielweise durch eine
oder mehrere Imbusschrauben - die in der Figur nicht
dargestellt sind - erfolgen.
[0027] In dem Schutzgitter 1 ist ein in der Figur teil-
weise gestrichelt dargestelltes Vierkanteisen 20 vorge-
sehen, wobei dessen Anordnung eine Drehbewegung
des Riegels 4 um die mit ihm verbundene Drehachse 22
ermöglicht.
[0028] Wird der Riegel 4 nunmehr durch ein Öffnen
des Fensters oder der Türe freigegeben, so kann er um
die Drehachse 22 geschwenkt und dadurch die Verrie-
gelung des Schutzgitters 1 gelöst und dieses geöffnet
werden.
[0029] Das erfindungsgemäße Schutzgitter ist kon-
struktiv einfach aufgebaut. Es kann sowohl bei Neubau-
ten vorgesehen als auch bei Altbauten nachgerüstet
werden. Es verhindert wirkungsvoll ein unbefugtes Öff-
nen des Schutzgitters von außen, wobei gleichzeitig bei
geöffnetem Fenster ç also aufgehobener Sicherung
bzw. Sperre des Riegels ç ein einfaches und damit
schnelles Öffnen des Schutzgitters ermöglicht wird.

Patentansprüche

1. Schutzgitter für Fenster und Türen mit einer Verrie-
gelungsvorrichtung, aufweisend wenigstens einen
an dem Schutzgitter angebrachten Riegel, der in
der Schließstellung des Schutzgitters am Mauer-
werk befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Riegel (4) derart geformt ist, dass er in der
Schließstellung des Schutzgitters (1) in eine ent-
sprechende Öffnung (8) des Fensters oder der
Türe (2), das bzw. die sich in der Geschlossenstel-
lung oder der Kippstellung befinden, hineinragt.

2. Schutzgitter für Fenster und Türen nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (4)
in der Schließstellung des Schutzgitters (1) durch
die entsprechende Öffnung (8) des Fensters oder
der Türe (2), das bzw. die sich in der Geschlossen-
stellung oder der Kippstellung befinden, in den
Bereich hinter dem Fenster oder der Türe (2) hin-
einragt.

3. Schutzgitter für Fenster und Türen nach Anspruch
2, dadurch gekennzeichnet, dass der Riegel (4)
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in dem Abschnitt (9), der in den Bereich hinter dem
Fenster oder der Türe (2) hineinragt, Mittel zum
Anbringen einer Sicherung aufweist.

4. Schutzgitter für Fenster und Türen nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Mittel zum
Anbringen einer Sicherung als wenigstens eine
Bohrung (10), die der Aufnahme eines Splintes
und/oder Sicherungsstiftes dient, ausgebildet sind.

5. Schutzgitter für Fenster und Türen nach Anspruch
3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Mit-
tel zum Anbringen einer Sicherung als ein Gewinde
ausgebildet sind.
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